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NEWSPoint 
Software für das Baugewerbe 

 
Lohnlauf erstellen für 13. Monatslohn 
 
    
 
Bei der 13. Monatslohnauszahlung, möchten wir Ihnen mit 3 aufgezeigten Möglichkeiten die Ent-
scheidung erleichtern, welche Variante mit Sorba für Sie in Frage kommen könnte. 
 
Variante 1 ist die Standard-Lösung. Die Varianten 2 und 3 sind mit Anpassungen im Lohnartenstamm 
verbunden. 
 

 
 
 
1. Variante (Standard-Lösung) 

Für Dezember-Lohnlauf inklusive 13. Monatslohn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haken setzen für 13. Monatslohn 
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Das System übernimmt nun die Berechnungen vom laufenden Jahr und weist den Saldo aus.  
 
Diese Variante ist auch mit einer Teilzahlung möglich. Z.B ein 13. Monatslohnanteil vom Januar bis 
November 08 mit dem November Lohnlauf und die Restzahlung des 13. Monatslohnanteils mit dem 
Dezember Lohnlauf. 
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2. Variante 

Nur 13. Monatslohnlauf nach allen Lohnläufen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haken bei Norm. Lohn- sowie Rapportierungslauf entfernen. Und nur bei 13. Monatslohn Haken 
setzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier muss unbedingt beachtet werden, dass alle Lohnläufe vorab abgeschlossen sind. Erst dann kann 
der 13. Monatslohn vollumfänglich erstellt werden. 
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Bei quellensteuerpflichtigen Mitarbeitern ist zu beachten, dass der Mitarbeiter 2 Lohnläufe im glei-
chen Monat hat. Daher muss die Quellensteuerberechnung über beide Lohnsummen die Quellen-
steuer entrichten. 
 
Separater 13. Monatslohnlauf über einen quellensteuerpflichtigen Mitarbeiter. Datum z.B. 05.12.08: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normaler Dezember Lohnlauf nach der Auszahlung vom 13. Monatslohn. Datum z.B. 31.12.08: 
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3. Variante 

Auszahlung des vollen 13. Monatslohns im November. 
 
Problem: Die Grundlage vom Dezember Lohn fehlt in der Berechnung! Gilt auch, wenn Sie z.B. den 
13. Monatslohn anfangs Dezember auszahlen wollen.  
 
Im System sind die Lohnläufe von Januar bis November enthalten. In der Standardlösung können Sie 
gemäss Variante 1 den 13. Monatslohn auszahlen. Ansonsten gelten die unten aufgelisteten Lö-
sungsansätze: 
 
 
- Theoretische Aufrechnung von bereits getätigten Lohnläufen (Durchschnitt) 

 

Hier können Sie den 13. Monatslohn aufrechnen gemäss dem Durchschnitt der bisher getätigten  

Lohnläufe und manuell im Lauf berücksichtigen. 

 

- Prov. Lohnlauf im Dezember erstellen -> Lohnart 13. Monatslohn muss angepasst werden! 

 

 Sie können den Dezember Lohn erstellen, damit der nötige 13. Monatslohnanteil berechnet wird.  

 Nun starten Sie den 13. Monatslohnlauf und das System wird den Vorschlag vom Dezember mit 

 berücksichtigen. 

 

- Beide Varianten nicht 100% korrekt bei nicht vorgesehenen Lohnfällen im Dezember (unerwartete  

 Absenzen der Mitarbeiter im Dezember) und bedarf nachträgliche Korrekturen im Dezemberlohn 

 lauf! 

 

- Monatslohn = 13. Monatslohn (hier ist zu beachten, dass keine 13. Monatslohnkürzungen be-

 rücksichtigt werden!) 

  

 Die Lohnart kann so eingerichtet werden, dass beim 13. Monatslohn der effektive Lohn nochmals  

 ausbezahlt wird. Allfällige 13. Monatslohnkürzungen müssen hier aber manuell durchgeführt wer- 

 den 

 
Falls die Variante 3 für Sie in Frage kommt, können Sie gerne mit Ihrem zuständigem Aussendienst-
mitarbeiter Kontakt aufnehmen, um die Einstellungen zu überprüfen oder die nötigen Anpassungen 
vornehmen zu lassen. 
 
Alle Varianten gelten für Monatslohn- und Stundenlohn-Auszahlungen. 
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Weitere Informationen: 
 
Alle Kunden welche dem Baumeister-Landesmantelvertrag unterstehen, haben die SBV-Mitglieder 
seit 01. Juli 2008 wieder Parifonds zu entrichten. Nichtmitglieder welche dem Landesmantelvertrag 
unterstehen sind erst ab 01. Oktober 2008 pflichtig. Bitte beachten Sie unser Newsletter betreffend 
Parifondsanpassung in Verbindung zur Auszahlung vom 13. Monatslohn.  
 
Zu beachten ist nun, dass der 13. Monatslohn über den jeweiligen Zeitraum pflichtig ist. Das heisst, 
dass bei einer Auszahlung Ende Jahr somit nur der 13. Monatslohn über den Betrag, welcher zB. vom 
01. Juli 2008 bis Ende Jahr anfällt, für den Vollzugsfonds pflichtig ist. (Analog dazu die Belastung des 
Bildungsfonds). Die Korrekturbuchung wird im Normalen Dezemberlohnlauf abgewickelt. 
 
Die Anpassungen der Lohnarten wird diesbezüglich im Newsletter Bildungsfonds / Vollzugsfonds 
erklärt und dargestellt. 
 
Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten beim Einrichten, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne 
zur Verfügung. 
 
Auf Wunsch übernehmen wir für Sie gerne die Einstellungen. Bitte melden Sie sich diesbezüglich bei 
uns in St. Gallen für einen Termin vor Ort. 

 


